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Anlage 139 , 140 und 141. 84 —

Als zweckmäßig muß es bezeichnet werden, daß bei der
Änderung des Artikels 21 auch die Vorschriften des Absatzes5
desselben Artikels, die durch das Gesetz über die Verwaltnngs-
gerichtsbarkeit und die Einführung des Verwaltungsstreit¬
verfahrens geändert sind, entsprechend berichtigt Werder;.

Der Ansschnß hat den Gesetzentwurf mit dem Regie¬
rungsvertreter beraten; er stimmt demselben zu und stellt den

A n t r a g :
Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Doh m.

Anlage 140.
Bericht

des Ausschusses II zur Anlage 52: Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Lübeck zur Änderung des
Gesetzes twm 18. Februar 1901, betreffend die Errichtung einer Landwirtschaftskammcr(Ges.Bl. B. 23 S . 25).

2. Lesung.

Anträge zur 2. Lesung sind nicht gestellt.
Der Ausschuß stellt den

Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfs auch in 2. Lesung und

im ganzen.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Dohm.

Anlage 141.
Bericht

des Ausschusses II zu Anlage 53.

Die Berleihungsbedingchigen des dem Landtage vor¬
gelegten Urknndenentwnrfs über die Verleihung des Berg-
werkseigentnms im Amtsbezirk Jever an den Kaufmann
Folkmar Franzins in Bremen entsprächen im wesentlichen
den bisher üblichen Bedingungen. Eingeführt ist nur das Er¬
fordernis der Genehmigung des Staatsministerinms für die
Übertragung der Rechte und Pflichten aus der Verleihungs-
nrknnde an einen anderen. — Dieser Zusatz ist zweckmäßig.
Auch im übrigen bestehen gegen die Vorlage keine Bedenken.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

H arto n g.

Der Ansschnß stellt den
A ntra  g :

Der Landtag wolle der Urkunde über Verleihung
des Bergwcrkseigentnms an den'Kaufmann Folkmar
Franzins in Bremen die gemäßß 4 Ahs. 1 des Berg¬
gesetzes erforderliche Zustimmung erteilen.



— 85 — Anlage 142 und 143.

Anlage 142.
Bericht

des Ausschusses I zu der Vorlage der Staatsregieruug , Anlage 54 , betreffend Vorschußzahlungen auf die
Beaiuteugehaltserhöhuug

Der Landtag hat sowohl in seiner Herbsttagnng Vor¬
schußzahlungen auf die in Aussicht stehende Besoldungsneu-
regelung für die Zeit von : 1 . 10 . 1027 bis 31 . 3 . 1928 be¬
willigt , als auch der Vorlage der Staatsregiernng , Anlage 44,
betr . Bewilligung von Vorschußzahlungen .für den Monat
April 1928 zngestimmt . Die Besoldnngsvorlage , Anlage 29,
wird vor Mitte Mai 1928 nicht verabschiedet werden können.
Die Weiterzahlung der Vorschüsse für den Monat Mai 1928
ist nach Auffassung der Staatsregierung und des Ausschusses
notwendig.

Das Staatsministerium beantragt:
Der Landtag wolle

n ) seine Zustimmung dazu erteilen , daß den Landes-
beamten usw . auch für den Monat Mai 1928 Vor¬
schüsse im Rahmen der bisherigen Regelung gezahlt

, werden und

für Mouot Mai 1928.

Ich die hierzu erforderlichen Mittel für das Rechnungs¬
jahr 1928 mit

5 000 .Mi bei dem Haushalt der Zentralkasse,
73 300 Mi bei dem Haushalt für den Landesteil

Oldenburg,
8 300 Mi bei dem Haushalt für den Landesteil

Lübeck,
8 500 Mi bei dem Haushalt für den Landesteil

Birkenfcld
zur Verfügung stellen.

Ter Ausschuß stellt den

A n t r a g :
Annahme der Vorlage der Staatsregierung.

Namens des Ausschusses I.

Der Berichterstatter:

O e l t j e n.

Anlage 143.
Bericht

des Ausschusses II zur Anlage 55 : Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Lübeck, betreffend Abänderung
des Gesetzes über die Ausübung der Jagd vom 8. Februar 1888 . 1. Lesung.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 8 . Februar 1888
haben es nicht verhindern können , daß der Wildbestand im
Landesteil Lübeck ganz erheblich znrückgegangen ist . Svll der¬
selbe vor völliger Vernichtung bewahrt werden , ist es unbe¬
dingt erforderlich , bessere Maßnahmen zum Schutze des Wildes
zu treffen . Die Landwirtschaftskammer in Eutin hat deshalb
die Änderung mehrerer Bestimmungen des Jagdgesetzes an¬
geregt , und auch die Verlängerung der Schonzeiten gewünscht,
entsprechend den preußischen Vorschriften . Diesem Wunsche ist
in dem vorliegenden Gesetzentwurf entsprochen , wobei sich der
Wortlaut der in Vorschlag gebrachten Änderungen fast wörtlich
mit den entsprechenden Bestimmungen des neuen Jagdgesetzes
für den Landesteil Oldenburg vom 3 . Juli 1926 deckt.

Der Ausschuß hat den Gesetzentwurf mit dem Regie-
rungsvertretcr eingehend beraten.

Der tz 4 des Artikels 7 bestimmt , daß nur dein Grund¬
eigentümer auf Antrag eine besondere Jahresjagdkarte
(Grundeigentümerjagdkarte ) ausgestellt wird . Der Ausschuß
ist aber mit dem Regierungsvertreter der Auffassung , daß diese
Bestimmung auch für den Ehegatten des Grundeigentümers
gelten muß und stellt den

Antrag Nr . 1:
Annahme des Artikels 7 in der Fassung des Ent¬

wurfs mit der Änderung , daß dem tz 3 folgender Satz
nachgefügt wird:

„Die Grundeigentümerjagdkarte wird auf An¬
trag auch dem Ehegatten des Grundeigentümers
allsgestellt " .

Im Artikel 8 ist ein Druckfehler zu berichtigen . Es muß
im ersten Absatz nicht heißen : „ Für die Ausstellung der Jah¬
resjagdkarte ist eine Abgabe von 15 .— Mi , sondern von
25 .— Mi usw . zu entrichten.

Der Absatz 2 des Artikel 8 bestimmt , daß Personen,
welche weder Angehörige des Deutschen Reiches sind , noch in:
L a n d e s t e i l L ü b e ck einen Grundbesitz oder einen Wohn¬
sitz habeil , erhöhte Abgaben zu entrichteil haben . Im Jagd¬
gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 3 . Juli 1920 heißt
es , daß Personeil , welche weder Angehörige des deutschen
Reiches sind , noch im Freistaat Oldenburg  einen
Grundbesitz oder einen Wohnsitz haben , die erhöhte Abgabe
entrichten müssen . Es ist Wohl nicht mehr als recht und billig,
daß die Bewohner des Freistaats Oldenburg überall gleich¬
gestellt werden , und stellt der Ausschuß deshalb den

AntragNr . 2:
Annahme des Artikels 8 mit der Änderung , daß in

der 2 . Reihe des 1 . Absatzes die Zahl „ 15 " durch „ 25"
ersetzt wird und im 2 . Absatz in der 2 . Reihe die Worte:
„Landesteil Lübeck " durch die Worte : „ Freistaat
Oldenburg " ersetzt werden.



Anlage 148 , 144 und 145. — 86

Zu den Artikeln 9 , 10 , 12 , 19 , 20u nnd 206 hat der
Ausschuß nichts zu bemerken und stellt den

Antrag  Nr . 8:
Annahme der Artikel 9 , 10 , 12 , 19 , 20u nnd 206.

Die Bestimmungen des Artikel 21 des Gesetzes vom
8 . Februar 1888 genügen nach einstimmiger Meinung des
Ausschusses und des Regieruugsvertreters nicht , nm das Wild
bar herrenlos umherstreichenden Hunden zu schlitzen . Es ist
notwendig , dieselben durch die Vorschrifteil des ß 56 des olden-
burgischeu Gesetzes vom 8 . Juli 1926 zu ersetzen und auch
noch den Wortlaut deS § 57 des oldenburgischen Gesetzes nach¬
zufügen.

Der Ausschuß stellt den
A ntrag  N r . 4:

Der Artikel 21 des Gesetzes für das Fürstentum
Lübeck , betreffend die Ausübung der Jagd vom 8 . Febr.
1888 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
I . Der Jagdberechtigte ist befugt , Hunde , die wieder¬

holt herrenlos in seinen : Jagdbezirk in einer Ent¬
fernung von über 200 m vom nächsten bewohnten
Hause umherstreisend augetroffen sind , zu fangen
oder zir toteil oder durch Beauftragte sangen oder
töten zu lassen , ohne daß der Eigentümer des Hun¬
des einen Anspruch auf Entschädigung hat . Die
gleiche Befugnis steht auch dem Grundeigentümer

oder Nutzililgsberechtigten eines Grundstücks zu bei
Hunden , die wiederholt auf ihren Grundstücken in
der vorstehend genannten Entfernung vom nächsten
bewohnten Hanse herrenlos mnherstreifend ange¬
troffen siild.

2 . Diese Befugnis erstreckt sich nicht auf Jagdhunde,
die aus Anlaß ihrer Benutzung bei der Jagd auf der
Suche oder auf der Verfolgung von Wild sich vor¬
übergehend von ihrem Führer entfernt habeil , auch
wenn sie über die Grenzeil des Jagdbezirks überge-
jagt siiid . Windhunde nnd Bracken dürfen jedoch
auch in diesem Falle gesangeil und getötet werden,
ohne daß der Eigentümer einen Anspruch ans Ent¬
schädigung hat.

Der Ausschuß stellt ferner den

Antrag  Nr . 5:
Dem vorstehendeil Artikel 21 wird ein neuer Artikel

21u mit folgendem Wortlaut nachgefügt:
„Der Jagdberechtigte ist befugt , die im Jagd¬

bezirk iil einer Entfernung von über 200 m vom
nächsten bewohnten Hause eiuherschleichenden Katzen
zu saugen oder zu töten oder durch Beauftragte
fangen oder töten zu lassen , ohne daß der Eigen¬
tümer der Katze einen Anspruch auf Entschädigung
hat.

Namens des Ausschusses II.

Der Berichterstatter:

Doh m.

Anlage 144.
Bericht

des Altsschusses II zur Anlage 55 : Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Lübeck , betreffend Abänderung
des Gesetzes über die Ausübung der Jagd vom 8 . Februar 1888 . 2 . Lesung.

Aiüräge zur 2 . Lesung siild nicht gestellt . er aus den Beschlüssen der 1 . Lesung hervorgegangen
Der Ausschuß stellt den ' ist nnd im ganzen.

Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfs mich in 2 . Lesung , wie

Namens des Ausschusses II.

Der Berichterstatter:

Doh nl.

Anlage 145.
Bericht

des Ausschusses II zu dem Entwurf eines Gesetzes fiir den Freistaat Oldenburg , betreffend staatliche
Verwnltnngsgebühren . 1 . Lesung.

(Anlage 56 .)

Die Staatsrcgierung legte bereits der 8 . Versammlung
des gegenwärtigen Landtags — Frühjahr 1927 — in der
Anlage 89 einen Gesetzentwurf betreffend staatliche Verwal-

tuugsgebührcu vor . Dieser Entwurf war ein Rahmengesetz,
nach welchem die Festsetzung der Gebühren allein in die Hände
der Staatsregierung gelegt werden sollte . Der Ausschuß trug



87 — Anlage 145.

Bedenken, diesem Rahmengesetz seine Zustimmung zu geben,
forderte vielmehr, daß der Gebührentarif als Bestandteil des
Gesetzes mit Vvrznlegen und vom Landtag zu genehmigen sei.
Die damalige Anlage 80 ist von der Regierung zurückgezogen
und die Negierung durch Gesetz vom 18. Mai 1927 ermächtigt
worden, ans die in den Anlagen
1) zum Gesetz für das Herzogtum Oldenburg vom 15. März

1870, betreffend die Gebühren in Verwaltnngssachcn,
2) zum Gesetz für das Fürstentum Lübeck vom 28. Dezember

1872, betreffend desgleichen,
8) zum selben Gesetz für das Fürstentum Birkenfeld vom

2. Januar 1878
anfgeführten Gebührensätze einen Zuschlag zu erheben, gege¬
benenfalls auch die Gebührensätze zu ermäßigen. Der Zuschlag
durfte, von ganz besonderen AnSnahmefällen abgesehen, 100 A!
nicht übersteigen.

In den 1027 zu der Anlage 80 erstatteten Ansschußbc-
richten ist bereits zum Ausdruck gekommen, daß sowohl Staats-
regiernng als auch Landtag die im Vorjahre getroffene
Regelung als Provisorium betrachten. Die Staatsregierung
hat derzeit die Erklärung abgegeben, daß sie der nächsten or¬
dentlichen Versammlung des Landtags ein neues Gesetz über
die staatlichen Verwaltnngsgebühren vorlegen werde. Dieser
Gesetzentwurf wird nunmehr in der Anlage 50 vorgelegt und
die verfassungsmäßige Zustimmung erbeten.

Die Gebühren nach den jetzt noch in Geltung befindlichen
Gesehen von 1870, bzw. 1872 bzw. 1878 sind veraltet, was
des näheren auch bereits im vorjährigen Ansschußbcrichtzu
Anlage 80 ansgeführt ist.

Gegenüber den früheren Gebühren, die in festen unbe¬
weglichen Sätzen bestimmt waren und keine Rücksicht auf den
Umfang und die Schwierigkeit der Amtshandlung, den Wert
sowie die Leistungsfähigkeit des Zahlungspflichtigen nahmen,
sind die Gebühren in dem vorgelegten Tarif durchweg beweg¬
lich gestaffelt, so daß die vorgesehenen Nahmensätze ein Ein¬
gehen auf die Verhältnisse des Einzelfallcs ermöglichen. Durch
möglichst weitgehende Spezialisierung des Tarifs ist Versucht
worden, die vorkommenden einzelnen Amtshandlungen zu er¬
fassen. Im übrigen hat man durch einige Sicherungsbestim-
mnngen, so Ziffern 4, 11, 21 des Tarifs, versucht, für alle
Amtshandlungen, soweit sic gebührenpflichtig sind, Tarifsätze
festzusetzen.

In den Schlnßbemerkungen zum Tarif ist bestimmt, wie
die Höhe der Gebühr im Falle Gewährung eines Spielraums
festznsehen ist, wie die Abstufung der Gebühr erfolgen soll,
endlich die Mindestgebühr.

In der Praxis werden sich, dessen ist sich auch der Aus¬
schuß klar, in erster Zeit Mängel und Unstimmigkeiten bei den
beweglichen Tarifsätzen ergeben. Mit der Zeit müssen aber
solche Unebenheiten möglichst verschwinden und durch die Ans-
führnngsbestimmnngen, die das Staatsministcrinm zu er¬
lassen hat, sowie durch Verfügungen an die Verwaltungsbe¬
hörden beseitigt werden. Dazu ist einmal erforderlich, daß der
Gebührenberechnttng bei den Verwaltungsbehörden seitens der
damit betrauten Beamten die notwendige Aufmerksamkeit ge¬
schenkt wird, daß ferner, namentlich in den ersten Jahren , eine
wiederholte Überprüfung möglichst bei vielen Behörden vorge-
nommcn wird, um eine Gleichmäßigkeitherzustellen.

Die vom Staatsministcrinm zu erlassenden Ausfüh-
rungsbestimmnngcn bzw. Anweisungen konnten selbstredend
dem Ausschuß nicht vorgelcgt werden. Der Ausschuß
ist aber einmütig der Auffassung, daß bei den beweglichen Ge¬
bührensätzen einmal der Wert der Sache, der Umfang und die
Schwierigkeit der Angelegenheit, die Bedeutung für das wirt¬
schaftliche bzw. bürgerliche Leben, vor allem aber auch die
Leistungsfähigkeit des Zahlungsverpflichteten maßgebend sein
müssein Im übrigen muß eine einmalige Gebühr die Amts¬
handlung abgelten'und die besondere Berechnung von Schreib-

nnd Zustellungsgebühren Ausnahme sein. In diesem Sinne
sind die Ausführnngsbestimmnngen zum Gesetze und zum
Tarif zu erlassen.

Im wesentlichen schließt sich der Tarif dem Preußischen
an, ist aber im allgemeinen noch etwas spezialisierter, da der
Preußische Gebührentaris nur 81 Nummern, der Gesetzentwurf
indes schon 100 Nummern Vorsicht.

Der Ausschuß hat den Gesetzentwurf mit den: Gebührcn-
tarif unter Zuziehung des Regiernngsvertretcrs eingehend be¬
raten. Auf die Einzelheiten wird bei der Stellung der Anträge
noch eingegangen.

I. Gesetzentwurf:
8 1- Der Text ist etwas abweichend von der Bestimmung

des Preußischen Gesetzes, sowie von dem im Vorjahre vorgc-
legten Entwurf. Der Regiernngsvertreter hielt die neue
Fassung für notwendig und zweckmäßig, da den früher vorge¬
sehenen weiteren Bestimmungen in den erweiterten Aß des
Gesetzes und den Ausführungen zum Tarif Rechnung getragen
werde.

Zum tz 2 war nichts zu bemerken.
Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r. l:
Annahme der 88 1 und 2 des Gesetzentwurfs.

Der 8 8 handelt von denjenigen Amtshandlungen, die
gebührenfrei sein sollen. Im wesentlichen decken sich diese Be¬
stimmungen mit den jetzt schon geltenden und den Bestimmun¬
gen des Preußischen Gesetzes. Die in nachstehendem Anträge
vorgeschlagene Änderung entspricht einem Anträge des Re¬
gierungsvertretersim Ausschuß.

Der Ausschuß stellt den
Antr  a g N r. 2:

Annahme des 8 8 des Gesetzentwurfs mit der Ände¬
rung, daß hinter dem Worte „sind" in der 1. Zeile der
Doppelpunkt durch ein „K o m m a" ersetzt und folgen¬
der Satz hiUzngefügt wird:

„soweit in diesem Gesetz nichts an¬
deres besti  m m t i st :"

8 1 regelt die Fälle, die an sich auch vou Gebühren be¬
freit sein sollen, wo aber die sogen, baren Auslagen, als
Schreibgebühren, Tagegelder und Transportkosten PP. zur Er¬
stattung kommen sollen. Im Absatz1 ist ein Druckfehler zu
berichtigen, indem das Wort „K rast  wassergenvssenschaftcn"
durch „G e e st Wassergenossenschaften" erseht werden muß.
Weiter wünschte der Regiernngsvertreter die Erweiterung der
Bestimmung wie in dem nachstehenden Anträge. Der Allsschuß
stellt den

Antrag  N r. 8:
Annahme des 8 1 des Gesetzentwurfsmit der Ände¬

rung, daß in der 5. Zeile des 1. Absatzes zwischen den
Worten: „Kirchengemeinden" und „der" folgende
Worte cingefügt werden:

„der Zweckverbände, der Ortswegegemeinden, der
Dvrfschafte  n",

und in der 7. Zeile das Wort „Kraftwassergenossen-
schaftcn" durch„G e e st wasscrgc n osse  n scha f-
t e n" ersetzt wird.

Zu den 88 5—18 waren Bemerkungen nicht zu machen.
Der Ausschuß stellt den

Antrag Nr . 4:
Annahme der 8§ 5—18 des Gesetzentwurfs.



Anlage 145. — 88

II. Verwalt u n gsgc b ü h reut a r i f.
Hervorgehoben werden muß nach einmal, das; bei den

beweglichen(Gebühren im allgemeinen die Mindestgebühr aus¬
reichend sein soll. Erhöhung der Gebühren ist bestimmend nach
den im Absatz7 dieses Berichts dargelegten besonderen Um¬
ständen.

Der Tarif II erfaßt in den Ziffern 1 und 2 die Schreib-
nnd ZnstellnngSgebührcn. Der Ausschuß hat hier nichts zu er¬
innern, bemerkt nur nach, das; die erhöhte Schreibgebiihr bis
zu 2 .7?)/ für die Seite durch besondere Umstände, Herstellung
van Tabellen, Abschrift fremdsprachlicher Schriftstücke nsw. je
nach der hierfür anfzuwcndenden Arbeitszeit gerechtfertigt
werden muß. Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r. 5:
Annahme van II Nr. l und 2 des Gebührentarifs.

Zn II Nr. 8 wurde der Regierungsvcrtreter gefragt, was
für Abstempelungen hauptsächlich in Frage kämen. Er hat er¬
widert, das; n. a. die Fahrpläne van Kraftpastlinicn privater
Unternehmen, die Verzeichnisse der in Wirtschaften mit weib¬
licher Bedienung zum Bedienen der Gäste angemeldeten weib¬
lichen Personen und ähnliche Abstempelungen in Frage kämen.
Nr. 4 sei ein Normaltarif, der eben dann anzuwenden sei,
wenn an einer anderen Stelle des Tarifs für eine Amtshand¬
lung eine Gebühr nicht bestimmt sei. Der Ausschuß stellt den

Antrag  N r. 6:
Annahme van II Nr. 3 und 4 des Gebührentarifs.

Zn dir. 5. Die hier für Genehmigung gewerblicher An¬
lagen vargeschlagenen Gebühren entsprechen durchweg den
preußischen Sätzen. Nur zu n 1 ist die Mindestgebühr hier mit
25 IM vargeschlagen, während solche in Preußen nur 10 kM
ist. Die Erhöhung des Mindestsatzes wurde allgemein mit der
in der Regel erforderlichen umfangreichen Verwaltungsarbeit,
insbesondere auch mit der fast immer notwendigen technischen
Begutachtung begründet. In der Vorlage sind dreimal Druck¬
fehler zu berichtigen, indem es unter n, dreimal statt „Geb.-
Ord." „Gew .Ord ." heißen muß. Der Ausschuß stellt den

A ntra  g N r. 7:
Annahme von II Nr. 5 des Tarifs mit der Ände¬

rung, daß unter :r t , 2 und 3 dreimal das Wort
„Geb.Ord." durch das Wort „Gew . Ord ." ersetzt
wird.

Zn Nr. 0 Apotheken. Entgegen der preuß. Bestimmung,
wo für Genehmigung znm Betriebe einer Apotheke1 v. H.
des Wertes der Konzession  als Gebühr erhoben
wird, sieht hier der Entwurf eine Gebühr von 1 v. H. des
U m sa tze S vor, mindestens aber eine Gebühr von 100 IM.
Der Regiernngsvertreter hielt die nach einem einmaligen Jah¬
resumsätze zu bemessende Gebühr für zweckmäßiger und gerech¬
ter, da es einmal sehr schwer halte, den Wert der Konzession
festznstellen. Allerdings könne die Gebühr zunächst nur znm
Mindestsatz erhoben werden, würde aber nach Ablauf eines
Jahres nach dem Gesamtbeträge des Umsatzes sowohl für Me¬
dikamente, als auch für die weiter in der Apotheke zur Aus¬
gabe kommenden Waren erneut unter Anrechnung der bereits
geleisteten Zahlung bestimmt. Der Ausschuß war hiermit ein¬
verstanden. Für Genehmigung einer Zweig-(Filial-)Apotheke
war ein fester Gebührensatz von 50 IM vorgesehen. Der Aus¬
schuß hielt auch hier eine Staffelung für durchaus gerecht¬
fertigt, da es Vorkommen werde, das; die zu errichtende Filial-
apotheke mehr Bedeutung haben könne als die Hauptapotheke.

Der Regiernngsvertreter hatte gegen eine entsprechende
Änderung des Gebührensatzes nichts zu erinnern.

Der Ausschuß stellt den

AntragN  r . 8:
Annahme von II Nr. 6 des Tarifs mit der Ände¬

rung, daß unter 6 die Zahl „50" ersetzt wird durch
„50- 300".

Zn den Nr. 7—12 des Tarifs ist nur bei Nr. 10 —
Antionatoren — bemerkt worden, daß die Gebühr hier mit
20—200 IM vorgesehen ist, während der preuß. Tarif nur
10—100 IM bestimmt. Der Ausschuß hält an sich die Min¬
destgebühr von 20 IM für nicht zu hoch, glaubt aber, daß bei der
Erhöhung dieses Mindestsatzes vor allem der Bezirk, in dem die
Anstellung erfolgt und der Umfang des Geschäfts des zu ver¬
eidigenden Versteigerers in Rücksicht gezogen werden muß. Der
Ausschuß stellt den

A n t r a g N r. 0:
Annahme von II Nr. 7—12 des Tarifs.

Zu Nr. 13 AuswandernngSagcnten sieht der Tarifent-
wnrf eine bewegliche Gebühr für den Gewerbebetrieb in Höhe
von 30—100 iM vor. Der Preuß. Tarif hat eine feste Ge¬
bühr von 300 .7?)/ bestimmt. Der Ausschuß hält es auch hier
angebracht, das; die Staffelung zwar beibehalten, der Höchstsatz
aber auf 300 IM festgesetzt wird. Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r. 10:
Annahme von II Nr. 13 des Tarifs mit der Ände-

derung, das; unter :c>die Zahl „100" durch „300"
ersetzt wird.

Zn Nr. 14 bis 16 war nichts zu bemerke». Zn Nr. 17
— Baupolizei, soweit sie vom Staat ausgeführt wird — er¬
klärte der Regiernngsvertreter, das; für die in Frage kommenden
Genehmigungen die Insel Wangervog und nur einzelne Bäder¬
orte in Frage kamen. Zn den Nr. 18—30 war nichts zu be¬
merken. Zn Nr. 31 — Deich- und Wasserpolizei— hat wegen
der dort vorgesehenen Gebührensätze eine eingehende Aus¬
sprache zwischen dem Regiernngsvertreter und dem Ausschuß
stattgefnnden. Der Regiernngsvertreterbegründete die Höhe
der dort vorgesehenen Gebührensätze vor allem damit, das; zu
errichtende Anlagen einer eingehenden wassertechnischen Prü¬
fung bedürfen. Der Ausschuß hat sich mit Rücksicht auf die
schwierigen Verhandlungen mit den vorgeschlagenen Sätzen
einverstanden erklärt, bringt aber dabei znm Ansdruck, das;
Anlagen in und am Wasser auch von Privaten, die vornehmlich
der Bodenkultur und der Sicherung der Erträge ans dem
Grund und Boden dienen, als im öffentlichen Interesse liegend
gemäß den M 3 und 4 des Gesetzes von Gebühren frei zu
stellen sind. Zu Nr. 33 — Einsichtnahme von Akten nsw. —
soll, soweit die Einsichtnahme für wissenschaftliche Arbeiten
notwendig ist, ebenfalls Gebührenfreiheit nach den 3 und
4 d. Ges. eintreten. Zn den Nr. 34 und 35 des Tarifs war
nichts zu bemerken. Der Ausschuß stellt den

A ntra  g N r. 11:
Annahme von II dir. 14—35 des Tarifs.

Zn Nr. 36 — Enteignung— kam zur Spracbe, das; Ent¬
eignungen der Kommunen und der staatlich geregelten Ge¬
nossenschaften nur dann gebührenpflichtigseien, wenn die An¬
lage, für welche die Enteignung erfolge, vorwiegend werbenden
Zwecken zu dienen bestimmt sei. Im andern Falle würden nur
die Auslagen erhoben.

Der Znsatzantrag entspricht einem Anträge des Regic-
rnngsvertreters. Der Ausschuß stellt den

A ntragN  r . 12:
Annahme von II Nr. 36 des Tarifs mit der Ände¬

rung, daß am Schluß von Nr. 35 folgender Satz ein¬
gefügt wird:
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„Bei vorliegender Gebührenfrei-
hcit sind jedoch dieSchreib - nnd Z n -
st ellu n g s g e b n h r e n o l s A n s l a g e n z n
erheben " .

dkichts zn bemerken war bei den Nr . 87 — 12. Ter Ans-
schns; stellt den

A n t r a g N r . 18:

Annahme von II dir . 87 — 42 des Tarifs.

Bei Nr . 48 — Genehmigung von Gastwirtschaften nsw . —
wurde die Mindestgebühr für Konzessioniernng einer neuen
Wirtschaft von 200 .7?-)/ wenn auch nicht allgemein , so doch
in besonderen Fällen , namentlich bei Einrichtung einer un¬
bedeutenden Wirtschaft ans dem Lande als recht hoch empfun¬
den . Auch der Regierungsvertreter musste solches zngeben und
machte den Vorschlag , dem Nachsatz nach Ziff . 2 die im An¬
träge vorgeschlagene Fassung zu geben . Auch bei Ziff . 3 —
Besitzübergang infolge Erbschaft — erschien dem Ausschuß die
Gebühr recht hoch . Die Regierung wies darauf hin , daß eine
Witwe nach dem Tode ihres Mannes einer neuen Konzessions¬
urkunde nicht bedürfe , im übrigen aber auch , wenn die Gebühr
für Nenerrichtung ermäßigt werden könne , diese Ermäßigung
auch im Falle der Ziff . 8 automatisch in Frage käme . Bei e
kommen die Fälle in Frage , in denen nachträglich die be¬
schränkte Wirtschaftskvnzession erweitert wird . Hier hält es der
Ausschuß für richtig , daß in solchen Fällen die Gebühren wie
für Nenerrichtung zu zahlen sind . Es muß dem Pflichtge¬
mäßen Ermessen der Verwaltungsbehörde überlassen bleiben,
ob die für die beschränkte Konzession gezahlte Gebühr ungerech¬
net werden kann.

Der Ausschuß stellt den
A n t r a g N r . 14:

Annahme von II Nr . 48 des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß zu n bei dem Nachsatz nach Ziff . 2 zwischen
den Worten „ kann " und „ über " folgende Worte ein¬
geschaltet werden:

„unter den Mindestsatz her unter ge¬
gangen und"

daß ferner zn o die Zahlen „ 50 — 200 " gestrichen und
dafür gesetzt wird:

„die Geb  ü h r z u n 1 " .

Bei den dir . 44 — 54 war nichts zu erinnern . Der Aus¬
schuß stellt den

A n t r a g N r . 15:

Annahme von 11 Nr . 44 — 54 des Tarifs.

Bei Nr . 55 ist ein Druckfehler zn berichtigen . In der
letzten Zeile muß das Wort „ Anstalten " durch „ Veranstal¬
tungen " ersetzt werden . Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r . 10:

Annahme von II dir . 55 des Tarifs » nt der Ände¬
rung , daß unter 0 in der letzten Zeile das Wort „ An¬
stalten " durch das Wort „ V e r a n st a l t n n g e n"
ersetzt wird.

Bei Nr . 50 — Jagdangelegenheiten — ist zunächst bei
n Ziff . 2 ein Druckfehler zn berichtigen . Es muß daselbst nicht
„8 76 Abs . 8 " , sondern „ 8 76 Abs . 2 " heißen , dien ist hier die
vorgesehene Gebühr für Ausstellung von Jahres - und Tages¬
jagdkarten . Der Regierungsvertreter wies darauf hin , daß in
Preußen diese Gebühr eingeführt sei und zwar für Jahresjagd¬
karten in Höhe von 10 IM , für Tagesjagdkarten in Höhe von
2 AN . Demgegenüber wurde vom Ausschuß geltend gemacht,
daß die Gebühr für die Jahresjagdkarte in Oldenburg 25 AN,
in Preußen dagegen nur 15 AN betrage . Weiter wies der
Regiernngsvertreter darauf hin , daß der Wegfall dieser Gebühr

Anlagen . 4. Landtag des Freistaats Oldenburg , 5. Versamn

immerhin einen beträchtlichen Ausfall für die Staatskasse be¬
deuten werde , den er ans 0 — 8000 AN für das Jahr ver¬
anschlage . Im Jahre 1020 seien im Landesteil Oldenburg
rd . 8800 Jagdkarten veransgabt , für 1027 rechne man mit
8700 — 8800 Karten . Der Ausschuß hat sich dahin geeinigt,
die Gebühr für Ausstellung einer Jahresjagdkarte von 2 AN
ans 1 AN zu ermäßigen . Bei Ziff . 10 wurde die Staffelung
der Gebühr für notwendig gehalten und 1— 8 AN vom Aus¬
schuß für ausreichend gehalten . Der Ausschuß stellt dein

Antrag Nr.  17:

Annahme von II Nr . 50 n, des Tarifs mit folgen¬
den Änderungen:
1 . zn Ziff . 2 wird in der 8 . Zeile die letzte Zahl „ 8"

durch „ 2 " ersetzt;
2 . zn Ziff . 0 wird die Zahl „ 2 " durch die Zahl „ 1"

erseht;
8 . bei Ziff . 10 wird die Zahl „ 8 " durch „ 1— 3 " er¬

setzt-

Zn dir . 56 >) — Jagdangelegenheiten des Landesteils
Lübeck — war mit Rücksicht auf die beschlossene Änderung des
Jagdgesetzes für Lübeck zu Ziff . 18 und 15 deS Tarifentwnrfs
eine Änderung erforderlich . Die vom Regiernngsvertreter vor¬
geschlagene Änderung ist in dem nachstehenden Anträge ent¬
halten . Ter Ausschuß stellt den

Antr  a g N r . 18:

Annahme von II Nr . 560 des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß
1 . Ziff . 18 folgenden Wortlaut enthält:

Ausstellung einer Jahresjagdkarte . . . 1 .—
. Ausstellung einer Tagesjagdkarte . . . . 0 .50

Die Ausstellung von Grundeigentümerjagdkarten ist
gebührenfrei.

2 . Ziff . 14 folgenden Wortlaut enthält:
Ausstellung einer DoppelanSfertigung einer
Jagdkarte an Stelle einer verlorengegangenen 1 .—

8 . Ziff . 14 des Entwurfs die Ziffer 15  erhält und
die bisherige Ziffer 15 des Entwurfs wegfällt.

Weiter stellt der Ausschuß den
A n t r a g N r . 10:

Annahme von II Nr . 56c >, des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß bei Ziff . 18 die Zahl „ 2 " durch die Zahl
„1 " ersetzt wird.

Zu den dir . 57 bis 62 war nichts zu bemerken . Der
Ausschuß stellt den

A ntra  g dt r . 20:

Annahme von II Nr . 57 — 02 des Tarifs.

Zu dir . 08 — Lichtspiele — wurde die z» 0 vorge¬
sehene Gebühr für recht hoch empfunden , namentlich wen » es
sich um Lehrfilme oder dergl . handelt . Auch der Regierungs-
Vertreter konnte sich dem nicht verschließen und hat die Nach-
fügnng des im Anträge angegebenen Satzes hinter 0 vorge-
schlagen . Der Ausschuß stellt den

A ntra  g N r . 21:

Annahme von II Nr . 08 des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß nach 0 folgender Satz eingefügt wird:

„In besonderen Fällen kann unter
den M indestsatz h e r n n t e r g e g a n g e n
oder die Gebühr ganz erlassen wer-
d e n " .

Bei Nr . 04 — Lotterien — kam zur Sprache , daß Wvhl-

fahrtsveranstaltungen in Form von Auslosungen oder Lotterie
möglichst nicht mit Gebühren belastet werden sollten . Der Re¬

ling . 12
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gierungsvertreter erklärte , das ; hier die allgemeinen Bestim¬
mungen über Erlaß von Gebühren Anwendung finden müß¬
ten . Weiter war hier und bei dir . 05 — 73 nichts zu bemerken.
Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r . 22:
Annahme von II Nr . 54 — 73 des Tarifs.

Bei Nr . 74 wurde z» n und >> die Staffelung der Ge¬
bühr wie im prenß . Gesetz für zweckmäßig gehalten . Der Re-
gierungsvertretcr war einverstanden . Der Ausschuß stellt den

A n t r a g 4k r . 23:
Annahme von I I Nr . 74 des Tarifs mit der Ände¬

rung , daß
1. bei n die Zahl „ 5 " ersetzt wird durch „ 8 — 30 " ,
2 . bei >> die Zahl „ 5 " ersetzt wird durch „ 2 — 20 " und
der Satz : „ Zn besonderen Zällen kann
ü berd e n Satzz n n ) n n d I») h i n a n s gegan¬
gen >v erden ."  gestrichen wird.

Zn Nr . 75 — 70 war nichts zu bemerken . Der Ausschuß
stellt den

A n t r a g 4k r . 24:
Annahme von II 4kr . 75 und 70 des Tarifs.

Bei Nr . 77 (Privat -Kranken -PP .Anstalten ) weicht der
Entwurf von dem Prenß . Satze insofern ab , daß hier die Ge¬
bühr für die Konzession nach dem Werte des Unternehmens
mit einer Gebühr belegt werden soll , während der preußische
Tarif eine bewegliche Gebühr von 20 — 500 M / Vorsicht . Der
Ausschuß hielt dieses auch hier für zweckmäßig . Der Regie¬
rungsvertreter war damit einverstanden . Der Ausschuß stellt
den

A ntra  g 4! r . 25:
Annahme von 14 Nr . 77 des Tarifs mit der Ände¬

rung , daß die Bestimmung unter n zu lauten hat:
Konz e ssionfürUnte  r n e h m e r
(8 30 Gew .Ord .) . 50 — 500

und unter 0 das Wort „ mindestens " und die Zahl „ 5"
gestrichen werden.

Nichts zu bemerken war gegen die Gebührensätze zu Nr.
78 — 80 . Der Ausschuß stellt den

A ntragN  r . 20:
Annahme von U Nr . 78 — 80 des Tarifs.

Bei Nr . 87 — Schul - und Unterrichts -Angelegenheiten —
erschien es dem Ausschuß zweckmäßig , die Gebühr unter :r für
die Erlaubnis zum Betrieb einer ' Privatschule zu staffeln und
die Gebühr jeweils nach der Bedeutung der Privatschnle zu
bemessen . Der RegiernngSvertreter war einverstanden . Der
Ausschuß stellt den

A n t r a g 4k r . 27:
Annahme von U Nr . 87 des Tarifs mit der Ände¬

rung , daß unter :>. die Zahl „ 20 " ersetü wird durch
„20—100 ".

Bei Nr . 88 — 04 war weiter nichts zu bemerken , als daß
die zu Nr . 03 für polizeiliche Strafverfügungen vorgesehene
Gebühr neu ist . Der RegiernngSvertreter hob die Berechtigung
der Gebühr im Ausschuß hervor , bemerkte noch , daß die Min¬
destgebühr für einen amtsrichterlichen Strafbefehl 2,50 kM
betrage und stellte in Erwägung , die Mindestgebühr auf 4 M/
zu erhöhen , falls der Ausschuß sich für Streichung der zu
Nr . 50 vorgesehenen Gebühren für Ausstellung von Jagdkar¬
ten entschließe . Da mir die Gebühr für Ausstellung von
J a hres  jagdkarten um 50 '44- ermäßigt ist , glaubt der Aus¬
schuß der gewünschten Erhöhung hier nicht entsprechen zu
können und stellt den

Antrag Nr  28:
Annahme von II Nr . 88 — 04 des Tarifs.

Zn Nr . 05 — Tanzerlanbnis — hält der Ausschuß die
Mindestgebühr von 0 .7?)/ in vielen Zöllen für zu hoch . Er
glaubt , daß viele Saalinhaber für gewöhnliche Tanzveranstal¬
tungen diese Gebühr nicht zahlen können . Der RegiernngSver¬
treter hielt an dem vorgeschlagenen Satze fest und bat , an dein
jetzt schon geltenden Satz von 0 .M / nicht zu rütteln . Dieses
sei auch der allgemeine Wunsch der Ämter . Der Ausschuß muß
aber darauf Hinweisen , daß der jetzt geltende Satz von 0 M
durch den im Borjahre seitens der Regierung angeordneteii
Zuschlag zu den alten Gebühren entstanden ist.

Er stellt den
A n t r a g N r . 20:

Annahme von II Nr . 05 des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß unter n die Zahl „ 0 " durch „ 3 " ersetzt wird.

Bei Nr . 00 — 100 war nichts zu bemerken . Der Aus¬
schuß stellt den

Ant r a g 4k r . 30:
Annahme von II Nr . 00 — 100 deS Tarifs.

Bei Nr . 101 ist ein Druckfehler z» berichtigen . Zn der
zweiten Zeile muß es statt „ Mitfahren " „ Mitführen " heißen.
Der Ausschuß stellt den

A n t r a g 4k r . 31:
Annahme von II Nr . 101 des Tarifs mit der Ände¬

rung , daß unter :r in der zweiten Zeile daS Wort
„Mitfahren " durch das Wort „ 44k itfü  h r e n " er¬
setzt wird.

Ebenfalls bei Nr . 102 ist ein Druckfehler zu berichtigen.
Unter Ziffer 3 muß in der 1 . Zeile das Wort „ Anknppeln"
durch „ Ankoppeln " ersetzt werden.

Der Ausschuß stellt den
A n t r a g 4k r . 32:

Annahme von II Nr . 102 des Tarifs mit der Ände¬
rung , daß unter Ziffer 3 in der 1 . Zeile das Wort
„Anknppeln " durch das Wort „ A n k v P P e l n " ersetzt
wird.

Zu den Nr . 103 — 100 war nichts zu bemerken . Der
Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 33:
Annahme von II Nr . 103 — 100 des Tarifs.

Gegen die Schlnßbemerkungen hat der Ausschuß nichts
zu erinnern . Sie entsprechen unter 2 , 3 und 4 den entsprechen¬
den Bestimmungen des prenß . Gesetzes in den HF 5 , 8 und 0.
Der Ausschuß stellt den

A n t r a g N r . 34:
Annahme unter III aufgesührten Schlußbemcr-

kungen.

Bei der Beratung dieses Gebührengesetzes kam weiter im
Ausschuß auch das zur Zeit geltende Gerichtskostengesetz und die
im Borjahre erlassene Verordnung über die Gebührenord¬
nung der Katasterverwaltung des Landesteils Oldenburg zur
Sprache . Zm Zähre 1020 hat der Landtag gelegentlich der
Verabschiedung einer Novelle zum Gerichtskostengesetz schon
einen Antrag angenommen , der die Staatsregiernng ersuchte,
der nächsten ordentlichen Versammlung des Landtags den
Entwurf eines neuen Gerichtskostengesetzes vorzulegen . Dein
Anträge ist bisher nicht entsprochen worden . Preußen dagegen
soll bereits im Vorjahre ein neues Gerichtskostengesetz verab¬
schiedet haben . Der Ausschuß erwartet , daß dem Anträge im
nächsten Jahre entsprochen wird.
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Über die Gebühren der Katasterverwaltung werden durch
die im Gesetze von, 3. Juni <927 angeordnete Erhöhung
wiederholt ganz erhebliche Klagen laut.' Die Gebührenord¬
nung ist in, Verordnungswege erlassen, der Landtag hat hier
nicht mitgewirkt. Über die Auswirkung des neuen Gebühren¬
gesetzes wird gegenwärtig auch kann, die genügende Aufklärung
gegeben werden können. Ter Ausschuß regt' an, der nächsten
ordentlichen Versammlung hierüber eingehende Unterlagen zu
geben, namentlich über die Höhe der vereinnahmten Kataster-
gebiihren in den letzten Friedensjahren, sowie in den Jahren
1925 und <926, serner über die Einnahmen für ein Jahr¬

aus Grund des neuen Gebührengesetzes. Der Ausschuß stellt
den

A n t r a g R r. 95:
Die Staatsregierung wolle der nächsten ordent¬

lichen Versammlung des Landtages über die verein¬
nahmten Katastergebühren in den Jahren 1913 »nd
<914, 1925 und 1926, sowie über die für ein Jahr¬
aus Grund der Gebührenordnung von 1927 erzielten
Einnahmen an Katastergebühren eine Übersicht Vor¬
leger,.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Hcidka m p.

Anlage 146.
Bericht

des Ausschusses II zu dem Entwurf eures Gesetzes für deu Freistaat Oldenburg, betreffend staatliche
Verwaltuuasaebühreu. 2. Lesung.

(Anlage 56.)

Anträge zur 2. Lesung sind nicht gestellt.
Der Ausschuß stellt den

A n t r a g:
Annahme des Gesetzentwurfs auch in 2. Lesung

und in, ganzen.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

H eidkan , p.

Anlage 147.
Bericht

des Ausschusses III über die Anlage 57, betreffend Hilfsmaßnahmen des Reichs für Umschulduugskredite
als Teil des landwirtschaftlichen Nvthragramms.

Der Ausschuß hat die Anlage unter Hinzuziehung eines
Vertreters des StaatsuiinisterinmS eingehend beraten.

Der Vertreter des Staatsministerinms wies darauf hin,
daß durch die Anlage 57 »nd der darin festgelegtcn Nichtlinien
die Absicht verfolgt werden solle, schwebende kurzfristige Schul-
den, die mit 12 bis 14 ^ verzinst werden müssen, in lang¬
fristige Darlehen nmznwandeln. Es sei davon ansgegangen,
daß erststellige Hypotheken bereits belegt seien, weshalb
zweite Hypotheken gegeben werden könnten. Das Staats-
nnnisteriilm habe bei», Reich einen Antrag ans Zinsver¬
billigung gestellt, leider ohne Erfolg.

Das Staatsministerium habe für Oldenburg den Be¬
trag von 4 Millionen Reichsmark angemeldet. Es stehe in
Aussicht, daß die Reichsdarlehen mit etwa 8 verzinst wer¬
den und etwa 92Ü- der Darlehen zur Auszahlung kommen
sollen.

Über die Abtragung der Darlehen könnten Mitteilungen
noch nicht gemacht werden, da die Rückzahlungsfrist mit dem
Geldgeber erst vereinbart werden müßten. Alles weitere ergebe

sich aus der eingehenden Begründung und den Richtlinie» der
Anlage 57.

Der Ausschuß hat besondere Bemerknngen zu der Vorlage
nichtz» machen, stellt daher den

A „trag:
1. Das Staatsministeril»» wird ermächtigt, ans Grund

der Richtlinien, die die Reichsregler»,,g mit Zu¬
stimmung des Reichsrats und des hierfür eingesetzten
Reichstagsansschnssesfür die Hilfsmaßnahmen des
Reichs für landwirtschaftliche Umschnldnngskredite
erläßt, sich zusammen mit den, Reich und den Ge-
meindeverbändenmit je einen. Drittel an Treuhand¬
stellen zu beteiligen, die die Aufgabe haben, die Um-
schuldnngskreditinstitntebei der Durchführung dcr
Umschuldnng drückender landwirtschaftlicher Schul¬
den durch geeignete Blaß,,ahmen zu unterstützen»nd
dazu erforderlichenfalls Grundstücke in der Zwangs¬
versteigerung mittelbar oder unmittelbar zu er¬
werben.

12*
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2. Das Staatsministerium wird ermächtigt, in den ! zu übernehmen, mit denen die Landesverbände an
Landesteilen Lübeck und Birkenseld mich das Drittel ! den Trenhandstellen(Ziffer l) beteiligt sind.

Namens des Ausschusses HI.
Der Berichterstatter:

Jordan.

Anlage 148.
Bericht

des Ausschusses II über den Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg zur Ausführung der
Reichsversichernngsordnnng. 1. Lesung.

(Anlage 58.)

Der Ausschuß verweist ans die dem Gesetzentwurfbeige-
gebcne Begründung, die für zutreffend gehalten wird.

Der Regierungsbevollmächtigte hat im Ausschuß noch
ciuige Beispiele angeführt, aus denen hervorgeht, daß die von
der Berufsgenossenschaft selbst beantragte Änderung in der
Hebung der Beiträge unbedingt erforderlich ist.

Der Ausschuß stellt daher den
A ntrag  :

Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

D a n n e m a u u.

Anlage 149.
Bericht

des Ausschusses ll über den Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg zur Ausführung der
Reichsversichernngsordnnng. 2. Lesung.

(Anlage 58.)

A ntrag  :
Annahme des Gesetzentwurfs auch in 2. Lesung und

im ganzen.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

D a n n e m a n n.

Anlage ISO.
Bericht

des AusschussesI zu der Vorlage des Staatsininisteriums Anlage 59, betreffend Gehaltserhöhung der
Beamten des gemeinsamen Landgerichts in Lübeck.

^Oldenburg hat mit Lübeck über die Errichtung des gemein- ^ legen auch die Gehälter der Beamten fest. Senat und Bürger-
schaftlicheu Landgerichts in Lübeck unter dem 29./30. Sep- schaft in Lübeck haben ein neues Besoldungsgesetz beschlossen,
tcmbcr 1878 einen Vertrag abgeschlossen. Ergänzungen dazu das mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 in Kraft getreten ist-

Anträge zur 2. Lesung sind nicht gestellt.
Der Ausschuß stellt den
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